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RS OGH 1974/5/14 4Ob535/74
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.05.1974

Norm

ZPO §503 Z4 E4c18

Rechtssatz

Rechtsfragen, wenn die Notwendigkeit der Vernehmung des Testamentsverfassers als Zeugen, davon abhängt, ob der

Inhalt der letztwilligen Verfügung eindeutig ist oder ob sie auch einen Anhaltspunkt für eine von einem Erben

gewünschte Auslegung bietet.
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